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Zusammenfassung 

Auf dem Areal Dresdner Straße 12–18 in 09599 Freiberg ist der Neubau eines Lidl-Marktes (Typ 

1500) geplant. In diesem Zusammenhang ist unter anderem eine Schallimmissionsprognose zum 

Nachweis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm vorzulegen. Für den Standort 

wurden, ausgehend vom Nutzungsregime und unter Berücksichtigung der geometrischen und me-

teorologischen Bedingungen, die Geräuschimmissionen an der nächstgelegenen schutzwürdigen 

Bebauung berechnet. 

Die durchgeführten Berechnungen lassen folgende Aussagen zu: 

– Im Tageszeitraum halten die Beurteilungspegel an den Immissionsorten IO 2 bis IO 8 die 

Immissionsrichtwerte für ein „Allgemeines Wohngebiet“ gerade ein bzw. unterschreiten 

diese. Am Immissionsort IO 1 übersteigt der Beurteilungspegel tags den Immissionsricht-

wert eines „Allgemeine Wohngebietes“ um 5 dB. Ein erhöhter Immissionsrichtwert von 

60 dB(A) im Sinne einer Gemengelage wäre gerade noch eingehalten. 

– Eine relevante Vorbelastung durch andere gewerbliche Anlagen an den betrachteten Im-

missionspunkten liegt nicht vor. 

– Bei Belieferung im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte an fast allen Immis-

sionsorten überschritten. Maßgeblich sind hier die Emissionen der Lkw-Fahrt und der 

Verladetätigkeiten – Parkverkehr ist nicht vorgesehen. 

– Die nächtlichen Teilbeurteilungspegel der Rückkühler und Wärmepumpen halten die Im-

missionsrichtwerte unter der Maßgabe der unter Punkt 3.7 erläuterten Schallschutzmaß-

nahmen jedoch an allen Immissionsorten ein. 

– Kurzzeitige Geräuschspitzen liegen im Tagzeitraum mindestens 7 dB unter den dafür zu-

lässigen Werten. Im Nachtzeitraum übersteigen die kurzzeitigen Geräuschspitzen der 

Lkw-Fahrt und der Verladetätigkeiten die zulässigen Werte an den Immissionsorten IO 1 

bis IO 6 und IO 8. 

Um dies sicherzustellen sind nachfolgende schalltechnische Forderungen umzusetzen: 

– Damit die Verladetätigkeiten im Tagzeitraum nicht zu Richtwertüberschreitungen am Im-

missionsort IO 6 Erzweg 3 (Nordfassade) führen, ist eine Innenrampe mit Torrandabdich-

tung notwendig. 

– Beschränkung der Öffnungszeiten auf den Zeitraum 7:00 Uhr bis maximal 21:00 Uhr. 

– Lkw-Warenanlieferungen sind im Tageszeitraum 6:00 bis 22:00 Uhr zulässig. Im Nacht-

zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr sind keine Lkw-Warenanlieferungen zulässig. 
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– Für die Rückkühler und Wärmepumpen auf dem Dach der Verladezone wird aufgrund der 

Nähe zu den Immissionsorten IO 6 Erzweg 3 und IO 7 Jungestraße 7 ein resultierender 

Gesamt-Schallleistungspegel aller vier Aggregate von maximal 72 dB(A) im Nachtzeit-

raum festgesetzt. Bezogen auf die aktuelle Planungssituation sind hierfür schallmindernde 

Maßnahmen (siehe Punkt 3.7 und 4.4) erforderlich. 

Änderung der Revision 02 

– Punkt 2.2 – Ergänzung des Immissionsortes Dresdner Straße 11 

– Punkt 2.3 – Ergänzungen zur „Gemengelage“ 

– Punkt 3.2, 3.3, 3.6 – Anpassung der Emissionsparameter an die Netto-Verkaufsfläche von 

1535 m2. Hinweis: In der Prognoserechnung wurde von einer Stellplatzzahl 109 ausge-

gangen, in Orientierung an den Plan-Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Schallimmissionsprognose vorgelegt wurden. Die Stellplatzzahl hat sich mit Fortschreiten 

der Bearbeitung (nach Fertigstellung der Schallimmissionsprognose) auf 107 reduziert. 

Diese marginale Änderung nimmt jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die berechne-

ten Beurteilungspegel. Die Schallimmissionsprognose liegt hierdurch tendenziell etwas 

mehr auf der sicheren Seite. 

– Punkt 4.2 – Anpassung des Berechnungsergebnisse. 

– Punkt 4.3 – Anpassung der Beurteilung der Berechnungsergebnisse. 

– Punkt 4.4 – Textliche Anpassung und Ergänzungen schalltechnischer Hinweise und An-

forderungen. 

– Punkt 4.5 – Anpassung der Teilbeurteilungspegel für die kritischsten Immissionsorte. 

Diese Revision ersetzt das Gutachten ABD 43968-01/23 Rev.01 vom 22.06.2023. 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Auf dem Areal Dresdner Straße 12–18 in 09599 Freiberg ist der Neubau eines Lidl-Marktes (Typ 

1500) geplant. In diesem Zusammenhang ist unter anderem eine Schallimmissionsprognose zum 

Nachweis der Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA Lärm vorzulegen. Für den Standort 

wurden, ausgehend vom Nutzungsregime und unter Berücksichtigung der geometrischen und me-

teorologischen Bedingungen, die Geräuschimmissionen an der nächstgelegenen schutzwürdigen 

Bebauung berechnet. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den Ist-Zustand des Geländes. Westlich des Marktes ist an der 

Jungestraße 1–7 zudem die Errichtung von zwei Wohnhäusern geplant. 

 
Abbildung 1: Luftbild des Standortes des geplanten Lidl-Marktes (Quelle: Geoportal Sachsen) 
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Abbildung 2: 3D-Visualisierung des geplanten Lidl-Marktes (Quelle: Lidl) 

 
Abbildung 3: Lageplan des geplanten Lidl-Marktes (Quelle: dr. braun & barth, freie Architekten, Dresden) 
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2 Schallimmissionsrechtliche Anforderungen 

2.1 Grundlagen 

Maßgeblich für die Beurteilung der immissionsrechtlichen Situation ist nach TA Lärm [1] der 

Beurteilungspegel, welcher in Anlehnung an die DIN 45645-1 [2] zu bilden ist. Dieser ist abhän-

gig von der konkreten Schallemission der Anlage, den Ausbreitungsbedingungen, der Einwir-

kungsdauer, der Tageszeit des Auftretens1 sowie dem Vorhandensein besonderer Geräuschmerk-

male2. Die an schutzbedürftigen Bebauungen maximal zulässigen Werte sind in der TA Lärm [1] 

festgeschrieben und richten sich nach der Gebietseinstufung sowie dem Tageszeitraum3. 

2.2 Immissionsorte 

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach der TA Lärm, Anhang A.1.3 [1] bei bebauten Flä-

chen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten be-

troffenen schutzbedürftigen, zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten Raumes. 

Die Immissionspunkte wurden jeweils an den kritischen Fassaden der nächstgelegenen schutzbe-

dürftigen Bebauung angeordnet: 

– IO 1 Wohnhaus Dresdner Straße 20 (1. Obergeschoss) 

– IO 2 Wohnhaus Breithauptstraße 2 (1. Obergeschoss) 

– IO 3 Wohnhaus Breithauptstraße 6 (1. Obergeschoss) 

– IO 4 Wohnhaus Breithauptstraße 8 (1. Obergeschoss) 

– IO 5 Wohnhaus Breithauptstraße 10 (1. Obergeschoss) 

– IO 6 Wohnhaus Erzweg 3   (1. Obergeschoss) 

– IO 7 Neubau Wohnhaus Jungestraße 7 (1. Obergeschoss) 

– IO 8 Wohnhaus Dresdner Straße 11 (1. Obergeschoss) 

Es wurde jeweils die am stärksten betroffene Etage als Immissionsort gewählt. Am Immissionsort 

IO 6 Erzweg 3 wurden zudem auf Grundlage eines vorliegenden Grundrissplanes [3] zwei Immis-

sionspunkte an konkreten Positionen von Fenstern schutzbedürftiger Räume gewählt. 

Die Lage der Immissionspunkte ist im Gesamtlageplan in Abbildung 4 (Seite 18) dargestellt. 

 
1  In den Einwirkzeiträumen werktags 6 Uhr bis 7 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen 6 Uhr 

bis 9 Uhr, 13 Uhr bis 15 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr ist in Wohngebieten ein Zuschlag zum Mittelungspegel von 
6 dB (Ruhezeitzuschlag) zu vergeben. 

2  Für Geräusche, die aufgrund ausgeprägter Einzeltöne oder Informationshaltigkeit bzw. deutlich hervortretender 
Impulsgeräusche oder kurzfristiger Pegeländerungen zu erhöhten Störwirkungen führen, sind Zuschläge zum Mit-
telungspegel des Teilzeitraumes von jeweils 3 dB oder 6 dB zu erheben. 

3  Für den Tagzeitraum (6 bis 22 Uhr) und den Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) gelten getrennte Werte. 
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2.3 Immissionsrichtwerte 

Für das Baugebiet der Lidl-Filiale sowie die westliche geplante Bebauung existiert ein Bebau-

ungsplanvorhaben (Vorhabensbezogener Bebauungsplan „Freiberg – Einzelhandels- und Wohn-

standort Dresdner Straße“) welches als Grundlage der Beurteilung herangezogen wird [4]. In 

diesem sind das Baugrundstück sowie die nähere Umgebung anteilig als „Sondergebiet Handel“ 

bzw. „allgemeines Wohngebiet“ eingestuft. Die Gebietstrennung erfolgt auf Höhe der Junge-

straße 6 bzw. der Breithauptstraße 8. Es existiert außerdem ein Flächennutzungsplan der Stadt 

Freiberg [5], in dem das Baugrundstück sowie die nähere Umgebung anteilig als „gemischte Bau-

fläche“ bzw. „Wohnbaufläche“ eingestuft sind. Bei der Bestandsbebauung handelt es sich über-

wiegend um Wohnbebauungen sowie einzelne lärmarme Kleingewerbe. 

Gemäß einer Stellungnahme [6] des Stadtentwicklungsamtes der STADT FREIBERG werden die 

Wohnbebauungen Dresdner Straße 20 und Breithauptstraße 2 bis 8, entgegen der Gebietseinstu-

fung als „gemischte Baufläche“ im Flächennutzungsplan, als „Allgemeines Wohngebiet“ angese-

hen4. Die Summe gewerblicher Schallimmissionen dürfte somit nach TA Lärm [1] einen Beurtei-

lungspegel von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts nicht überschreiten. 

Feststellung einer Gemengelage: 

Das Baufeld Dresdner Straße 12–18 wurde in der Vergangenheit bereits gewerblich genutzt, z.B. 

in Form einer Gärtnerei, einer Tankstelle, eines Imbisses (aktuell noch in Nutzung) und einer Kfz-

Werkstatt. Das Gesamtareal und dessen Umgebung entsprach daher, mit seiner sowohl gewerbli-

chen als auch wohnlichen Nutzung im nördlichen Teil, einer „gemischten Baufläche“. Die Ge-

bäude der früheren Nutzungen sind zum großen Teil in ruinösem Zustand noch vorhanden. Durch 

die nun geplante Lidl-Filiale wird eine gewerbliche Nutzung an gleicher Stelle wieder aufgenom-

men. Darüber hinaus sind in der unmittelbaren Nachbarschaft der Wohnbebauungen diverse wei-

tere (meist lärmarme) Gewerbe ansässig. 

Das Gesamtareal weist aus gutachterlicher Sicht, zumindest im nördlichen Bereich, daher nicht 

den Charakter eines „Allgemeinen Wohngebietes“ auf. So ist auch die Lidl-Fläche im VB-Plan 

als „Sondergebiet Handel“ eingestuft. Es liegt daher eine „Gemengelage“ im Sinne des Punkte 

6.7 der TA Lärm vor. Insbesondere für die unmittelbar angrenzenden Wohngebäude lässt sich 

 
4  Auszug Stellungnahme der STADT FREIBERG [6]: „Nach § 34 BauGB entspricht die Eigenart der näheren Umge-

bung und Art der baulichen Nutzung einem Allgemeinen Wohngebiet (WA). Bei Beurteilung vor Ort und eines 
Luftbildes ist erkennbar, dass sich in der näheren Umgebung fast ausschließlich Wohngebäude befinden und im 
Wohngebiet nach § 4 BauNVO allgemein zulässige Nutzungen 'der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe' befinden (hier: Rostbratwurstgrill, Bä-
ckerei, Pizzeria, Heizungs- und Sanitärbetrieb)“ 
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eine Anwendung höherer Immissionsrichtwerte (Zwischenwerte gemäß Punkt 6.7 der TA Lärm) 

sachlich begründen. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweise, dass die Wohnbebau-

ung unmittelbar an der Dresdner Straße (Bundesstraße 173) ohnehin stark durch Verkehrslärm 

belastet ist, und die Orientierungswerte der DIN 18005-1 für „Allgemeine Wohngebiete“ deutlich 

überschritten sind. 

Aus gutachterlicher Sicht sollte, aufgrund der Gemengelage, zumindest dem Immissionsort IO 1 

(Dresdner Straße 20) ein erhöhter Immissionsrichtwert zugestanden werden. 

Im Sinne der o. g. Stellungnahme des Stadtentwicklungsamtes der STADT FREIBERG wird in dieser 

Schallimmissionsprognose schließlich an allen Immissionsorten der Schutzanspruch eines „All-

gemeinen Wohngebietes“ (rechnerisch) angesetzt, bei gleichzeitiger Feststellung einer Gemenge-

lage (zumindest am Immissionsort IO 1 Dresdner Straße 20). Es werden weiterhin für alle Im-

missionsorte die Ruhezeitzuschläge für Wohngebiete rechnerisch berücksichtigt. 

Es gelten für die betrachteten Immissionsorte somit die folgenden Immissionsrichtwerte: 

Immissionsort 
Gebiets- 

einstufungen 

Schutz- 

anspruch 

Immissionsrichtwert 

tags nachts 

IO 1 Wohnhaus Dresdner Straße 20 

SO / M 
WA / 

Gemengelage 

55…60* 40 

IO 2 Wohnhaus Breithauptstraße 2 

55 40 

IO 3 Wohnhaus Breithauptstraße 6 

IO 4 Wohnhaus Breithauptstraße 8 

IO 5 Wohnhaus Breithauptstraße 10 

W WA 
IO 6a Wohnhaus Erzweg 3 Nord 

IO 6b Wohnhaus Erzweg 3 West 

IO 7 Neubau Wohnhaus Jungestr. 7 

Tabelle 1: Immissionsorte und Immissionsrichtwerte, *Zwischenwert für Gemengelage i.S. TA Lärm 

Kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen diese Pegelwerte nach TA Lärm [1] tags maximal um 30 dB 

und nachts um 20 dB übersteigen. 

2.4 Vorbelastung 

Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm [1] gelten für die Gesamtimmissionsbelastung an den 

Immissionsorten, bestehend aus der Vorbelastung und der in diesem Gutachten betrachteten Zu-

satzbelastung. Von einer relevanten Vorbelastung an den betrachteten Fassaden ist nach Begut-

achtung der näheren Umgebung nicht auszugehen. Dem geplanten Lidl-Markt können daher an 

den betrachteten Immissionsorten die oben genannten Immissionsrichtwerte in voller Höhe zuge-

standen werden. 
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3 Schallquellen und Emissionswerte 

3.1 Allgemeines 

Vom geplanten Discount-Markt gehen Geräusche durch Parkverkehr, Einkaufswagen der Kun-

den, Lieferverkehr und dessen Entladung sowie durch technische Anlagen aus. 

Die geplante Öffnungszeit des Marktes ist werktags 7:00 – 21:00 Uhr. Es wird somit mit einer 

Wirkzeit des Kundenverkehrs im Tagzeitraum von 7:00 bis 21:00 Uhr gerechnet. An- oder Ab-

fahrten in der Nachtzeit erfolgen nicht. 

Die Belieferung des Marktes erfolgt im Wesentlichen im Tagzeitraum. Zur sicheren Seite hin 

wurde eine Belieferung mit Frischware auch in der Nachtzeit (vor 6:00 Uhr) mit betrachtet. 

3.2 Parkplätze 

Der Kundenparkplatz des geplanten Lidl-Marktes umfasst 109 Stellplätze. 

Die von dem Parkverkehr der Stellplätze ausgehende Schallemission lässt sich mithilfe der Park-

platzlärmstudie [7] ermitteln. Neben dem Parkverkehr wird dabei ein Zuschlag für die Geräusche 

der Einkaufswagen vergeben („Standard-Einkaufswagen auf Asphalt“ KPA = 3 dB, KI = 4 dB). 

Die Berechnungen erfolgen nach dem getrennten Verfahren – der Fahrverkehr der Zufahrt und 

Fahrgassen wird in Anlehnung an die RLS-90 [8] getrennt modelliert (KD = 0 dB). Es wird erwar-

tet, dass die Zufahrt überwiegend von Norden aus über die Dresdner Straße (Bundesstraße B 173) 

erfolgt. Zusätzlich ist eine Zufahrt auch von Süden über die öffentliche Straße Erzweg möglich. 

Die Bewegungshäufigkeit (Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde) kann für Einkauf-

märkte gemäß Parkplatzlärmstudie [7] mithilfe der Netto-Verkaufsfläche B (hier 1535 m2) be-

rechnet werden. Anhand des Verhältnisses der Stellplatz-Zahlen der einzelnen Parkplatz-Teilflä-

chen werden anteilige Netto-Verkaufsflächen gebildet, die für die jeweilige Parkplatz-Teilfläche 

die Berechnungsgrundlage der Schallemission bilden. Die zugehörige Bewegungshäufigkeit N 

wird gemäß Parkplatzlärmstudie mit dem Anhaltswert für „Discounter“ (Ntag = 0,17) angesetzt. 

Im Nachtzeitraum erfolgen aufgrund der geplanten Öffnungszeit von 7:00 bis 21:00 Uhr keine 

An- bzw. Abfahrten. 
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Die Emissionswerte für das Ein- und Ausparken sowie die Einkaufswagen ergeben sich wie folgt: 

Stellplätze 
B 

(anteilig) 

N KPA 

in dB 

KI 

in dB 

LWA 

in dB(A) 

tags nachts tags nachts 

1–21 294 m² 

0,17 – 3 4 

87,0 – 

22–23 28 m² 76,8 – 

24–31 112 m² 82,8 – 

32–49 252 m² 86,3 – 

50–58 126 m² 83,3 – 

59–67 126 m² 83,3 – 

68–83 224 m² 85,8 – 

84–99 224 m² 85,8 – 

100-109 140 m² 83,8  

Tabelle 2: Emissionsbestimmende Parameter des Parkverkehrs – Parkbewegungen Stellplätze 

Der Parksuch- und Durchfahrverkehr wird getrennt modelliert. Die Schallemission wird mithilfe 

der Parkplatzlärmstudie [7] sowie den RLS-90 [8] berechnet. Dabei ergibt sich die durchschnitt-

lich stündliche Verkehrslast aus der Anzahl der Fahrzeugbewegungen M = B ∙ N. Es werden meh-

rere Einzel-Fahrtrouten berechnet. Der Schwerverkehrsanteil beträgt p = 0 %. Die Höchstge-

schwindigkeit wird mit dem Minimalwert von 30 km/h angesetzt. Die Fahrwege sind asphaltiert 

(KStrO
* = 0 dB). Die Modellierung erfolgt als Linienschallquelle nach ISO 9613-2 (Höhe 0,5 m). 

Zufahrt für 

Stellplätze 

M = B ∙ N KStrO
* 

in dB 

vmax 

in km/h 

Lm,E 

in dB(A) 

L′WA 

in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

1–31 73,9 – 

0 30 

47,2 – 66,4 – 

32–49 42,9 – 44,9 – 64,1 – 

50–58 21,4 – 41,9 – 61,0 – 

59–67 21,4  41,9  61,0  

68–99 76,3 – 47,4 – 66,6 – 

100–109 23,8 – 42,3 – 61,5 – 

Tabelle 3: Emissionsbestimmende Parameter des Parkverkehrs – Parksuch- und Durchfahrverkehr 

Dabei bedeuten: M durchschnittliche stündliche Verkehrsstärke (Fahrzeuge je Stunde) 
 B Bezugsgröße (hier: Netto-Verkaufsfläche in m²) 
 N Bewegungen je Element der Bezugsgröße und Stunde 
 KPA Zuschlag für die Parkplatzart (Geräusche der Einkaufswagen) 
 KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit 
 KStrO

* Zuschlag für unterschiedliche Oberflächen von Fahrgassen 
 vmax zulässige Geschwindigkeit (Minimalwert 30 km/h nach RLS-90) 
 Lm,E Schallemissionspegel nach RLS-90 
 L′WA längenbezogener Schallleistungspegel 
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3.3 Lieferverkehr 

Auf Basis von Erfahrungswerten kann angenommen werden, dass täglich drei Belieferungen er-

folgen – zwei Lkw mit Trockenware sowie ein Lkw mit Kühlware. Eine Lieferung von Kühlware 

in der Nachtzeit (vor 6:00 Uhr) wird zur sicheren Seite hin ergänzend mit betrachtet. 

Die Anlieferzone befindet sich an der Südseite des geplanten Lidl-Marktes. Aufgrund der örtli-

chen Verhältnisse ist davon auszugehen, dass die Lkw das Gelände über die Zufahrt an der Dres-

dner Straße befahren, den Parkplatz überqueren, auf dem Gelände rangieren und rückwärts in die 

Lieferzone stoßen. 

Die Berechnung des Fahrverkehrs erfolgt in Anlehnung an die Parkplatzlärmstudie [7] mithilfe 

der RLS-90 [8] (Schwerverkehrsanteil p = 100 %, KStrO = 0 dB). 

Vorgang 
M KStrO 

in dB 

vmax 

in km/h 

Lm,E 

in dB(A) 

L′WA 

in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

Anlieferung 
(Lkw-Fahrten) 

0,19 1,00 0 30 34,3 41,6 53,5 60,8 

Tabelle 4: Emissionsbestimmende Parameter des Lkw-Lieferverkehrs 

Als Schallquelle ist der gesamte Fahrweg (Hinweg, Rangieren, Rückweg) auf dem Gelände als 

Linienschallquelle nach ISO 9613-2 in 1 Meter Höhe modelliert. 

3.4 Entladung 

Die Entladung der drei Lkw tags (Trockenware und Kühlware) bzw. des Kühl-Lkws nachts erfolgt 

mittels Paletten-Hubwagen über die Lkw-Ladebordwand bzw. direkt auf die Rampe am Liefer-

eingang. Aufgrund der Nähe zum Immissionsort IO 7 Erzweg 3 wird das Vorhandensein einer 

Innenrampe mit Torrandabdichtung berücksichtigt. Für die Geräusche der Entladevorgänge der 

Lieferfahrzeuge kann auf die Emissionsansätze des Hessischen Landesamtes für Umwelt [9] zu-

rückgegriffen werden. Die Schallleistungspegel unterscheiden sich dabei deutlich nach Beladezu-

stand und Fahrtrichtung. Geräuschintensiv ist dabei insbesondere die Leerfahrt des Paletten-Hub-

wagens über die Kante der Ladebordwand des Lkws. Hierbei wird jeweils die Entladung von 5 

Paletten mittels Hubwagen angesetzt (je Lkw insgesamt 10 Hubwagenbewegungen). 

Entladevorgang 𝑳𝐖𝐀𝐓,𝟏𝐡 in dB(A) Anzahl Paletten 𝑳𝐖𝐀𝐓,𝟏𝐡,𝐠𝐞𝐬 in dB(A) 

Hubwagen voll von Lkw 72,1 
5 84,8 

Hubwagen leer auf Lkw 76,5 

Hubwagen Kühl-Lkw voll 62,7 
5 73,3 

Hubwagen Kühl-Lkw leer 63,8 

Tabelle 5: Emissionswerte für die Entladung der Lieferfahrzeuge je Stunde (Innenrampe mit Torranabdichtung) 
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Für die kritische Nachtstunde (wird zur sicheren Seite hin ergänzend mitbetrachtet) ergibt sich für 

eine Entladung eines Kühl-Lkw ein Schallleistungspegel von 𝑳𝐖𝐀𝐓,𝐧 = 𝟕𝟑, 𝟑 𝐝𝐁(𝐀). Für den 

Tagzeitraum ergibt sich für alle drei Entladungen in Summe, bezogen auf 16 Stunden, ein äqui-

valenter Gesamtschallleistungspegel von 𝑳𝐖𝐀𝐓,𝐭 = 𝟕𝟔, 𝟎 𝐝𝐁(𝐀). 

Die Modellierung erfolgt als Punktschallquelle vor der Rampe. Der Geländeeinschnitt der Zufahrt 

wurde bei der Modellierung berücksichtigt. Die Quelle wurde (bezogen auf das umliegende Ge-

lände) in einer Höhe von 0,5 Meter angeordnet. 

3.5 Ladegutkühlung 

Lieferfahrzeuge für Kühlwaren (Fleisch, Fisch, Molkereiprodukte) sind mit Kälteaggregaten aus-

gerüstet, die dafür sorgen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Folglich sind diese Aggre-

gate sowohl während des Fahrbetriebes als auch während des Lkw-Stillstandes, z. B. während Be- 

bzw. Entladevorgängen in Betrieb. 

Auf Basis der abgefragten Schallpegelangaben unterschiedlicher Typenbaureihen eines renom-

mierten Kälteanlagenherstellers [10] konnten für die Ladegutkühlung folgende Schallleistungs-

pegel ermittelt werden: 

– LWA, Normalbetrieb = 93,9 dB(A)5 (bei Entladung im Tagzeitraum) und 

– LWA, reduz. Betrieb = 84,9 dB(A)6 (bei Entladung im Nachtzeitraum). 

Für den Gesamtvorgang der Entladung eines Kühl-Lkws – und damit als Einwirkzeit des Ladegut-

Kühlaggregats werden 20 Minuten angesetzt. Die Zeitbewertung erfolgt im Rechenprogramm. 

Beide Schallleistungspegel sind in der vorliegenden Immissionsprognose bei der Entladung des 

Kühl-Lkw (Standbetrieb) als Punktschallquelle mit einer Höhe von 2,5 m ü. Gr. berücksichtigt 

worden. Ein Spitzenpegel ist nicht zu verzeichnen. 

3.6 Ein- und Ausstapeln von Einkaufswagen 

Zusätzlich zu den Geräuschen der Einkaufswagen auf dem Parkplatz (siehe Zuschlag KPA gemäß 

Punkt 3.2) sind auch die Geräusche beim Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen in der Einkaufs-

wagenbox zu berücksichtigen. Diese befindet sich im nördlichen Bereich des Parkplatzes gegen-

über dem Eingang zum LIDL-Markt. 

 
5  Für den angesetzten Schallleistungspegel ist jeweils der Maximalwert des Wertebereichs für 15 Typen im Normal-

betrieb zugrunde gelegt worden. 
6  Reduzierter Betriebsmodus für Typen mit drehzahlgeregeltem Betrieb. Lediglich für einen Typ mit Dieselgenera-

tor-Aggregat wird ein um 2 dB höherer Pegel angegeben. 



AKUSTIK * BUREAU * DRESDEN Lidl-Filiale Freiberg, Dresdner Straße LIDL VERTRIEBS-GMBH & CO. KG 

ABD 43968-01/23 Rev. 02 30.11.2023 Seite 14 von 30 

Für die Berechnung der Schallemission durch das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen kann 

auf einen Prognoseansatz einer Studie des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 

[11] zurückgegriffen werden. Danach lässt sich der Schallleistungspegel der Stapelvorgänge in 

Abhängigkeit von der Anzahl der Ereignisse pro Stunde wie folgt berechnen: 𝐿𝑊A = 𝐿𝑊A,1h + 10 log 𝑛 

Dabei bedeuten: LWA Gesamt-Schallleistungspegel in dB(A) 
 LWA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde, 
  (LWA,1h = 72 dB(A) für Metallkorb) 
 n Anzahl der Ereignisse pro Stunde 

 

Die Anzahl der Ereignisse pro Stunde lässt sich aus der Kundenfrequenz ableiten. Diese kann aus 

der Nutzungsfrequenz des Parkplatzes übernommen werden – wobei zusätzlich Kunden mit Fahr-

rad oder zu Fuß zu berücksichtigen sind. Je Kunde ein Ausstapel- und ein Einstapelvorgang an-

zusetzen, d. h. die Anzahl der Einkaufswagen-Stapelvorgänge je Stunde entspricht der in Punkt 

3.2 angegebenen Zahl der stündlichen Fahrzeugbewegungen M. Für die Kundschaft, die per Fahr-

rad oder zu Fuß kommt, wird zusätzlich eine Steigerung um 20 % angenommen. Damit ergibt 

sich mit 𝑛 = 𝐵ges ⋅ 𝑁 ⋅ 120 % = 𝑀ges ⋅ 120 %: 

Schallquelle 
M n LWA,1h 

in dB(A) 

LWA 

in dB(A) 

tags nachts tags nachts tags nachts 

EKW-Box 255 – 306 – 72 96,9 – 

Tabelle 6: Emissionsbestimmende Parameter der Ein- und Ausstapelvorgänge in der Einkaufswagenbox 

Aufgrund der Nähe zur umliegenden Wohnbebauung wird von einer notwendigen Einhausung 

(vierseitige, geschlossene Glasumhausung) der Einkaufswagenbox für eine schalldämmende bzw. 

schallabschirmende Wirkung ausgegangen. Für die Verglasung wurde eine pauschale Pegelmin-

derung von 8 dB rechnerisch berücksichtigt. 
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3.7 Kältetechnische Anlage 

Zum Betrieb der Kühlanlagen im Markt werden standardmäßig Rückkühler sowie Wärmepumpen 

eingesetzt. Für die hier geplante Lidl-Filiale ist aus einem entsprechenden vorliegenden Muster-

plan [12] die Aufstellung von zwei Rückkühlern und zwei Wärmepumpen auf dem Dach der Ver-

ladezone zu entnehmen. Im Musterplan handelt es sich exemplarisch um folgende Aggregate: 

– 2× Rückkühler Fa. BASETEC Typ BHCU-CFO1E-A3-DS2A80X-65P15-F0A 

Schallleistungspegel je LWA = 69 dB(A) 

– 2× Wärmepumpe Fa. SWEGON Typ Titan-Sky Hi-HP-R0.5.1 LDL ZA+ 

Schallleistungspegel je LWA = 81 dB(A) 

Hinsichtlich des geplanten Aufstellungsortes auf dem Dach der Verladezone und der Nähe zu den 

Immissionsorten IO 6 Erzweg 3 (Nord und West) sowie IO 7 Neubau Jungestraße sind bei den 

genannten Aggregaten ergänzende Schallschutzmaßnahmen in Hinblick auf den kritischen Nacht-

zeitraum notwendig. Der resultierende Schallleistungspegel aller vier Aggregate in Summe darf 

einen Schallleistungspegel von 𝑳𝑾𝐀 = 𝟕𝟐 𝐝𝐁(𝐀) (im Nachtzeitraum) nicht überschreiten. Hier-

für sind beispielsweise folgende Maßnahmen erforderlich: 

– der Schallleistungspegel je Rückkühler darf maximal 𝑳𝑾𝐀 = 𝟔𝟔 𝐝𝐁(𝐀) betragen und 

– der Schallleistungspegel je Wärmepumpe darf maximal 𝑳𝑾𝐀 = 𝟔𝟔 𝐝𝐁(𝐀) betragen. 

Für die Wärmepumpen (o.g. Typen) sind somit Schallhauben notwendig, welche eine Pegelmin-

derung von mindestens 15 dB bewirken. 

Für die Tischkühler (o.g. Typen) ist eine Pegelminderung von je 3 dB erforderlich, was ggf. durch 

einen reduzierten nächtlichen Betrieb oder durch leisere Fabrikate erreicht werden kann. 

Alternativ wäre eine Aufstellung der Wärmepumpen über Boden an der Westfassade der Lidl-

Filiale zu bedenken, um die Lärmkonzentration der kältetechnischen Anlagen am Immissionsort 

IO 6 Erzweg 3 zu entschärfen. Auch in diesem Fall wäre jedoch eine zusätzliche schallmindernde 

Einhausung erforderlich, aufgrund der Nähe zu den geplanten Neubauten auf der Jungestraße. 

Im Rechenmodell werden die zwei Wärmepumpen und die zwei Rückkühler als je eine gemein-

same Schallquelle mit je einem Schallleistungspegel von 𝑳𝑾𝐀 = 𝟔𝟗 𝐝𝐁(𝐀) in Form von Punkt-

quellen in 2,8 m über dem Dach der Verladung (resultierende Höhe über Grund in etwa 6 m) 

umgesetzt. 
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3.8 Impuls-, Informations- und Tonhaltigkeit 

Für den Parkverkehr sind impulshaltige Geräuschanteile nach Parkplatzlärmstudie [7] bereits im 

Emissionswert mit Zuschlägen berücksichtigt. Für das Ein- und Ausstapeln der Einkaufswagen 

sowie das Entladen der Liefer-Lkw ist als Emissionswert ein Taktmaximalpegelmittelungspegel 

angesetzt – impulshaltige Geräuschanteile sind somit ebenfalls bereits im Emissionswert berück-

sichtigt. Ein über die Impulshaltigkeit hinausgehender zusätzlicher Informations- und Tonhaltig-

keitszuschlag wird als nicht gegeben angesehen. Bei gebäudetechnischen Anlagen ist bei einer 

Ausführung nach dem Stand der Technik nicht von ton- oder impulshaltigen Geräuschanteilen 

auszugehen. 

3.9 Kurzzeitige Geräuschspitzen 

Zur Berücksichtigung kurzzeitiger Geräuschspitzen wurden folgende Werte angesetzt: 

Schallquelle Spitzenpegelereignis 𝑳𝑾𝐀,𝐦𝐚𝐱 

Parkplatz „Heckklappenschließen“ [7] 99,5 dB(A) 

Fahrgassen Pkw „beschleunigte Abfahrt“ [7] 92,5 dB(A) 

Entladung Liefer-Lkw „Palettenhubwagen Kühl-Lkw“ [9] 108 dB(A) 

Fahrweg Liefer-Lkw „beschleunigte Abfahrt“ [7] 104,5 dB(A) 

Ein-/Ausstapeln Einkaufswagen „Wagenart Metallkorb“ [11] 106 dB(A) 

Tabelle 7: Spitzenschallleistungspegel 

Die Modellierung der Schallquellen zur Berechnung der Spitzenpegel erfolgt hier durch Flächen-, 

Linien- oder Punktschallquellen. Dabei ermittelt das Rechenprogramm im Bereich Flächen- und 

Linienquellen automatisch den für den jeweiligen Immissionsort kritischsten Emissionsort (z. B. 

geringste Entfernung). 
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4 Prognoserechnung 

4.1 Berechnung der Schallimmissionspegel 

Die Berechnungen wurden frequenzunabhängig mit A-bewerteten Gesamtpegeln (Dämpfungs-

werte für 500 Hz) durchgeführt. Den Schallausbreitungsrechnungen liegen die Berechnungsvor-

schriften der DIN ISO 9613-2 [13] zugrunde. Dies betrifft u. a. die geometrische Ausbreitungs-

dämpfung, die Luftabsorption, den Bodeneffekt sowie Abschirmungen und Reflexionen 

(Schallabsorptionsgrad α = 0,21). Auf die Berechnung der meteorologischen Korrektur Cmet 

wurde zur sicheren Seite hin verzichtet (Mitwind-Situation). Die Berechnungen erfolgten mit dem 

Programm IMMI [14] für die in Punkt 2.2 beschriebenen Nachweispunkte (IO). Die Schallquellen 

wurden entsprechend ihrer Charakteristik als Punkt-, Linien- oder Flächenquellen modelliert. Für 

alle relevanten Gebäude geht deren schallabschirmende bzw. reflektierende Wirkung als Beugung 

und Reflexion in die Berechnung ein. Die Fassaden, vor denen Nachweispunkte (IO) liegen, be-

sitzen für diese keine reflektierende Wirkung. 

Abbildung 4 auf nachfolgender Seite zeigt den Lageplan des Berechnungsmodells mit den be-

rücksichtigten Schallquellen, der umliegenden Bebauung und den betrachteten Immissionspunk-

ten. 

Ergänzend wurden zur visuellen Darstellung der Freiflächenpegel Lärmkarten für den Tageszeit-

raum und den Nachtzeitraum erstellt (siehe Anhang). 
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Abbildung 4: Lageplan des Rechenmodells mit Schallquellen, Gebäuden und Immissionsorten 
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4.2 Berechnungsergebnisse 

Auf Basis der unter Punkt 3 benannten Emissionsansätze ergeben sich an den Immissionsorten 

die nachfolgenden Beurteilungspegel für den Gewerbelärm nach TA Lärm. Die Berechnung er-

folgt dabei für den Tagzeitraum 6:00–22:00 Uhr und für den Nachtzeitraum (zum einen Anliefe-

rung von Kühlware und zum anderen nur der Betrieb der TGA Rückkühler und Wärmepumpen). 

Immissionsort 

Immissionsrichtwert 

in dB(A) 

Beurteilungspegel Lr 

in dB(A) 

tags nachts werktags nachts 
mit Anlieferung 

nachts 
nur TGA 

IO 1 Wohnhaus Dresdner Straße 20 55…60 40 60 (59,9) 45 24 

IO 2 Wohnhaus Breithauptstraße 2 

55 40 

55 (54,8) 41 22 

IO 3 Wohnhaus Breithauptstraße 6 55 (55,3) 41 21 

IO 4 Wohnhaus Breithauptstraße 8 54 (54,3) 41 23 

IO 5 Wohnhaus Breithauptstraße 10 52 40 23 

IO 6a Wohnhaus Erzweg 3, Nord 54 (54,4) 52 37 

IO 6b Wohnhaus Erzweg 3, West 48 45 39 (39,1) 

IO 7 Neubau Wohnhaus Jungestr. 7 45 40 36 

IO 8 Wohnhaus Dresdner Straße 11 53 41 21 

Tabelle 8: Berechnete Beurteilungspegel; Überschreitungen im Nachtzeitraum durch eine Lkw-Anlieferung bzw. 
Verladung grau hinterlegt 

Es ergeben sich folgende Spitzenpegel für kurzzeitige Geräuschspitzen: 

Immissionsort 

Immissionsrichtwert 

in dB(A) 

Spitzenpegel LAFmax 

in dB(A) 

tags nachts werktags nachts 
mit Anlieferung 

nachts 
nur TGA 

IO 1 Wohnhaus Dresdner Straße 20 

85 60 

73 73 - 

IO 2 Wohnhaus Breithauptstraße 2 66 63 - 

IO 3 Wohnhaus Breithauptstraße 6 65 63 - 

IO 4 Wohnhaus Breithauptstraße 8 67 63 - 

IO 5 Wohnhaus Breithauptstraße 10 64 62 - 

IO 6a Wohnhaus Erzweg 3, Nord 78 78 - 

IO 6b Wohnhaus Erzweg 3, West 77 77 - 

IO 7 Neubau Wohnhaus Jungestr. 7 59 59 - 

IO 8 Wohnhaus Dresdner Straße 11 67 67  

Tabelle 9: Berechnete Spitzenpegel; Überschreitungen im Nachtzeitraum durch eine Lkw-Anlieferung bzw. Verla-
dung grau hinterlegt, von den TGA gehen keine Spitzenpegel aus 
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4.3 Beurteilung der Berechnungsergebnisse 

Die Berechnungen lassen, unter Berücksichtigung der Emissionsansätze gemäß Punkt 3, folgende 

Aussagen zu: 

– Im Tageszeitraum halten die Beurteilungspegel an den Immissionsorten IO 2 bis IO 8 die 

Immissionsrichtwerte für ein „Allgemeines Wohngebiet“ gerade ein bzw. unterschreiten 

diese. Am Immissionsort IO 1 übersteigt der Beurteilungspegel tags den Immissionsricht-

wert eines „Allgemeine Wohngebietes“ um 5 dB. Ein erhöhter Immissionsrichtwert von 

60 dB(A) im Sinne der Gemengelage wäre gerade noch eingehalten. 

– Eine relevante Vorbelastung durch andere gewerbliche Anlagen an den betrachteten Im-

missionspunkten liegt nicht vor. 

– Bei Belieferung im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte an fast allen Immis-

sionsorten überschritten. Maßgeblich sind hier die Emissionen der Lkw-Fahrt und der 

Verladetätigkeiten – Parkverkehr ist nicht vorgesehen. 

– Die nächtlichen Teilbeurteilungspegel der Rückkühler und Wärmepumpen halten die Im-

missionsrichtwerte unter der Maßgabe der unter Punkt 3.7 erläuterten Schallschutzmaß-

nahmen jedoch an allen Immissionsorten ein. 

– Kurzzeitige Geräuschspitzen liegen im Tagzeitraum mindestens 7 dB unter den dafür zu-

lässigen Werten. Im Nachtzeitraum übersteigen die kurzzeitigen Geräuschspitzen der 

Lkw-Fahrt und der Verladetätigkeiten die zulässigen Werte an den Immissionsorten IO 1 

bis IO 6 und IO 8. 

4.4 Schalltechnische Hinweise und Forderungen 

– Bei Zuordnung eines erhöhten Immissionsrichtwertes von 60 dB(A) im Sinne der Gemen-

gelage (Verweis auf Punkt 2.2) und unter Beachtung der unter Punk 3 getätigten Emissi-

onsansätze, ist das Vorhaben aus lärmtechnischer Sicht genehmigungsfähig. 

– Insgesamt ist zu konstatieren, dass Aufgrund der geringen Abstände zwischen den einzel-

nen Schallquellen und dem Immissionsort sowie dem Vorhandensein mehrerer dominie-

render Schallquellen die Wirkung lärmmindernder Maßnahmen, insbesondere für den Im-

missionsort IO 1, begrenzt ist. 

– Im Rahmen von weiterführenden Untersuchungen wurde bereits festgestellt, dass z. B. mit 

einer detaillierteren (von der etablierten Parkplatzlärmstudie abweichenden) Betrachtung 

des tatsächlichen Parkverkehrsaufkommens (Stellplatz-Frequentierung in Abhängigkeit 
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des Abstandes vom Filialen-Eingang7.) ein um circa 2 dB niedrigerer Beurteilungspegel 

von 58 dB(A) am Immissionsort IO 1 im Tageszeitraum berechnet werden kann. 

– Eine Einhaltung des Tag-Richtwertes für „Allgemeine Wohngebiete“ von 55 dB(A) ist 

mit dem geplanten Nutzungsregime selbst unter Betrachtung weiterer sinnvoller lärmmin-

dernder Maßnahmen entsprechend der getätigten Untersuchung – bei strikter Anwendung 

der Parkplatzlärmstudie – nicht möglich. 

– Damit die Verladetätigkeiten im Tagzeitraum nicht zu Richtwertüberschreitungen am Im-

missionsort IO 6 Erzweg 3 (Nordfassade) führen, ist eine Innenrampe mit Torrandabdich-

tung notwendig. 

– Die Öffnungszeiten sind auf den Zeitraum 7:00 Uhr bis maximal 21:00 Uhr zu beschrän-

ken. 

– Lkw- Warenanlieferungen sind im Tageszeitraum 6:00 bis 22:00 Uhr zulässig. Im Nacht-

zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr sind keine Lkw-Warenanlieferungen zulässig. 

– Für die Rückkühler und Wärmepumpen auf dem Dach der Verladezone wird aufgrund der 

Nähe zu den Immissionsorten IO 6 Erzweg 3 und IO 7 Jungestraße 7 ein resultierender 

Gesamt-Schallleistungspegel aller vier Aggregate von maximal 72 dB(A) im Nachtzeit-

raum festgesetzt. Für die Wärmepumpen sind mit hoher Sicherheit hierfür Schallhauben 

notwendig. Alternativ wäre außerdem eine Aufstellung der Wärmepumpen über Boden an 

der Westfassade der Lidl-Filiale zu bedenken, um die Lärmkonzentration der kältetechni-

schen Anlagen am Immissionsort IO 6 Erzweg 3 zu entschärfen. Auch in diesem Fall wäre 

jedoch eine zusätzliche schallmindernde Einhausung erforderlich, aufgrund der Nähe zu 

den geplanten Neubauten auf der Jungestraße. Ein niedrigerer Schallleistungspegel der 

Rückkühler im Nachtzeitraum lässt sich erfahrungsgemäß durch einen reduzierten Be-

triebszustand erreichen. 

  

 
7 R. Schendelein und P. Fürst: Einfluss der Stellplatzbewegung von Parkplätzen auf die Schallemission, 

Lärmbekämpfung Bd. 10 Nr. 1, Januar 2015 
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4.5 Teilbeurteilungspegel 

Für die kritischen Immissionsorte IO 1, IO 3, IO 6 ergeben sich folgende Teilbeurteilungspegel: 

Teilschallquelle 

Immissionsort IO 1 

Teilbeurteilungspegel Lr,i in dB(A) 

werktags nachts 

Einkaufswagenbox 54,1 – 

Stellplätze 50-58 51,6 – 

Stellplätze 59-67 50,6 – 

Fahrt SP 68-99 49,2 – 

Stellplätze 68-83 48,3 – 

Stellplätze 1-21 46,6 – 

Stellplätze 24-31 46,4 – 

Fahrt SP 32-49 46,0 – 

Fahrt SP 1-31 45,4 – 

Stellplätze 32-49 45,0 – 

Fahrt SP 59-67 44,5 – 

Fahrt SP 100-109 43,9 – 

Stellplätze 84-99 43,0 – 

Stellplätze 22-23 42,4 – 

Fahrt SP 50-58 41,7 – 

Fahrt Lkw-Anlieferung 39,7 45,0 

Stellplätze 100-109 37,9 – 

Rückkühler 2x 22,8 20,9 

Wärmepumpen 2x 22,5 20,6 

Kühlung Lkw 22,4 23,5 

Verladung mit Torrandabdichtung 16,9 12,3 

Pegelsumme 59,9 45,1 / 23,7* 

Tabelle 10: Teilbeurteilungspegel für die betrachteten Beurteilungszeiträume am Immissionsort IO 1 
 *Wert ist dem Betrieb der TGA zugeordnet 
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Teilschallquelle 

Immissionsort IO 3 

Teilbeurteilungspegel Lr,i in dB(A) 

werktags nachts 
22:00–6:00 

Stellplätze 84-99 48,9 – 

Stellplätze 68-83 47,6 – 

Stellplätze 100-109 46,3 – 

Fahrt SP 68-99 44,8 – 

Einkaufswagenbox 43,7 – 

Stellplätze 32-49 43,1 – 

Stellplätze 59-67 42,9 – 

Stellplätze 1-21 41,7 – 

Fahrt SP 100-109 40,9 – 

Fahrt SP 1-31 40,2 – 

Fahrt SP 32-49 38,9 – 

Stellplätze 24-31 38,5 – 

Stellplätze 50-58 37,9 – 

Fahrt SP 59-67 36,7 – 

Fahrt Lkw-Anlieferung 34,9 40,3 

Kühlung Lkw 31,0 32,1 

Stellplätze 22-23 30,9 – 

Fahrt SP 50-58 29,6 – 

Verladung mit Torrandabdichtung 24,5 19,9 

Rückkühler 2x 20,1 18,1 

Wärmepumpen 2x 19,5 17,6 

Pegelsumme 55,3 41,0 / 20,9* 

Tabelle 11: Teilbeurteilungspegel für die betrachteten Beurteilungszeiträume am Immissionsort IO 3 
 *Wert ist dem Betrieb der TGA zugeordnet 
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Teilschallquelle 

Immissionsort IO 6 (Nordfassade) 

Teilbeurteilungspegel Lr,i in dB(A) 

werktags nachts 
22:00–6:00 

Kühlung Lkw 48,4 49,5 

Verladung mit Torrandabdichtung 47,7 43,1 

Stellplätze 32-49 44,6 – 

Fahrt SP 1-31 41,4 – 

Stellplätze 84-99 41,2 – 

Stellplätze 1-21 40,9 – 

Fahrt Lkw-Anlieferung 40,9 46,2 

Stellplätze 100-109 40,1 – 

Stellplätze 68-83 39,6 – 

Einkaufswagenbox 39,6 – 

Fahrt SP 68-99 38,9 – 

Fahrt SP 32-49 36,9 – 

Fahrt SP 100-109 36,5 – 

Rückkühler 2x 36,4 34,5 

Stellplätze 24-31 35,4 – 

Stellplätze 59-67 35,2 – 

Wärmepumpen 2x 35,2 33,2 

Stellplätze 50-58 34,3 – 

Fahrt SP 59-67 30,7 – 

Fahrt SP 50-58 26,4 – 

Stellplätze 22-23 26,3 – 

Pegelsumme 54,4 51,9 / 36,9* 

Tabelle 12: Teilbeurteilungspegel für die betrachteten Beurteilungszeiträume am Immissionsort IO 6 Nordfassade 
 *Wert ist dem Betrieb der TGA zugeordnet 
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5 Qualität der Prognose 

Die Qualität der aufgezeigten Ergebnisse ist abhängig von der Genauigkeit der Emissionsdaten 

der einzelnen Schallquellen, wie Schallleistungspegel sowie der Einwirkungsdauer. Die Emissi-

onsdaten, welche die Grundlage der Prognoseberechnung bilden, beruhen auf Herstellerangaben, 

eigenen Messungen oder wurden unter konservativen Gesichtspunkten aus der Fachliteratur bzw. 

den gültigen Normen und Richtlinien entnommen und entsprechen dem betreibertypischen Nut-

zungsregime bzw. den Angaben des Betreibers bzw. des Planungsbüros. Es kann davon ausge-

gangen werden, dass die tatsächlichen Geräuschemissionen im Normalfall niedriger liegen. 

Um eine hohe Genauigkeit der Prognose zu gewährleisten, werden, aufbauend auf eigenen Erfah-

rungen und auch eigenen Messungen, Quellendaten einer Plausibilitätsprüfung unterzogen und 

erforderlichenfalls den konkreten Bedingungen angepasst. Die rechnerische Genauigkeit wird 

durch die detaillierte Erstellung des zur Durchführung der Schallausbreitungsrechnung erforder-

lichen dreidimensionalen Rechenmodells und die Verwendung des Berechnungsprogrammes 

IMMI [14] nach dem Stand der Technik (DIN ISO 9613-2 [13]) gewährleistet. 

Durch eine gewissenhafte Modellkontrolle ist gewährleistet, dass Fehler bei der Modellierung 

weitestgehend auszuschließen sind. 

Insgesamt ist zu konstatieren, dass die ermittelten „Beurteilungspegel“ aufgrund konservativer 

Emissionsansätze eher einer Obergrenze der tatsächlich zu erwartenden Geräuschimmission ent-

sprechen. 

Die DIN ISO 9613-2 [13] nennt für Abstände bis 100 m zwischen Quelle und Immissionsort und 

eine mittlere Höhe von Quelle und Empfänger bis 5 m für breitbandige Quellen und freie Schall-

ausbreitung eine geschätzte Genauigkeit des Berechnungsverfahrens von ± 3 dB. 
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7 Anhang 

 
Abbildung 5: Lärmrasterkarte für den Tagzeitraum – alle Schallquellen, Darstellung 6 m über Grund 
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Abbildung 6: Lärmrasterkarte für den Nachtzeitraum – TGA, Anlieferung und Verladung, Darstellung 6 m über 

Grund 
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Abbildung 7: Lärmrasterkarte für den Nachtzeitraum – nur TGA auf dem Dach der Verladezone, Darstellung 6 m 

über Grund 
 


